
 

 

11..  ÄÄnnddeerruunngg  
zzuurr  HHaauuppttssaattzzuunngg  ddeerr  GGeemmeeiinnddee  SScchhöönnhhaaggeenn  

 
 
Auf Grund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreis-
ordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO –), in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), geändert durch Gesetz vom 25. November 
2004 (GVBl. S. 853) hat der Gemeinderat der Gemeinde Schönhagen in seiner Sitzung 
am 20. Mai 2005 folgende 1. Änderung zur Hauptsatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Änderungen 

 
 
1. § 3 – Bürgerbegehren, Bürgerentscheid wird wie folgt geändert: 
 

(1) Die Bürger können über eine wichtige Angelegenheit im eigenen Wirkungskreis 
der Gemeinde einen Bürgerentscheid beantragen (Bürgerbegehren). Für die 
Antragsberechtigung gilt § 1 des Thüringer Kommunalwahlgesetzes in der je-
weils geltenden Fassung entsprechend. Der schriftlich bei der Gemeinde einzu-
reichende Antrag muss ein bestimmtes, nach den gesetzlichen Vorschriften 
zulässiges Begehren, eine Begründung und einen nach den gesetzlichen Vor-
schriften durchführbaren Vorschlag für die Deckung der Kosten der verlangten 
Maßnahme enthalten und den Antragsteller sowie zwei weitere Bürger mit 
Namen und Anschrift nennen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden 
gemeinsam zu vertreten. Das Begehren muss in knapper Form so formuliert 
sein, dass es bei einer Abstimmung mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden 
kann. Dem Antragsteller und den weiteren vertretungsberechtigten Personen 
kann die Gelegenheit gegeben werden, den Antrag in einer Sitzung des Ge-
meinderates zu erläutern. Die Gemeinde prüft den Antrag und entscheidet 
innerhalb von vier Wochen über den Antrag auf Zulassung des Begehrens und 
den Beginn der Sammlungsfrist, die acht Wochen beträgt. Die Entscheidung der 
Gemeinde ist dem Antragsteller und den weiteren vertretungsberechtigten 
Personen zuzustellen. 
Die Sammlungsfrist ist mit dem vollständigen Text des Bürgerbegehrens recht-
zeitig vor dem Beginn der Sammlungsfrist ortsüblich bekannt zu machen. 

 
(2) Nach Zulassung des Bürgerbegehrens fertigt der Antragsteller Eintragungslisten 

mit folgendem Inhalt, der Gegenstand der Unterzeichnung sein muss: 
1. verbindlicher Wortlaut des Begehrens in der Form des Abs. 1 Satz 4, 
2. Begründung des Begehrens, 
3. Vorschlag zur Deckung der Kosten, 
4. Anschrift des Antragstellers und der weiteren vertretungsberechtigten Per-

sonen, 
5. Hinweis an die sich Eintragenden, dass ihre Daten von anderen an den 

Zielen des Bürgerbegehrens interessierten Personen eingesehen werden 
können. 
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Die Eintragungslisten können doppelseitig gestaltet sein, wenn die Rückseite 
als Fortsetzung des Textes der Vorderseite eindeutig erkennbar ist. Sie sollen 
eine Spalte für amtliche Prüfvermerke enthalten. 

 
(3) Bürger, die das Bürgerbegehren unterstützen, tragen persönlich und hand-

schriftlich in der Eintragungsliste neben ihrer Unterschrift deutlich lesbar ihren 
Vor- und Nachnamen, ihre Anschrift, ihr Geburtsdatum und das Datum der 
Unterschriftsleistung ein. Die Eintragungen sind innerhalb einer Eintragungsliste 
fortlaufend zu nummerieren. Eintragungen von Bürgern, die am letzten Tag der 
Sammlungsfrist nach den Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlge-
setzes in der jeweils geltenden Fassung nicht wahlberechtigt sind, bei denen 
die eigenhändige Unterschrift fehlt oder bei denen die sonstigen von der 
Thüringer Kommunalordnung geforderten Voraussetzungen fehlen, sind un-
gültig. Doppel- und Mehrfacheintragungen gelten als eine Eintragung. Eintra-
gungen können bis zum Tag vor der Zulässigkeitsentscheidung durch den 
Gemeinderat durch schriftliche Erklärung zurückgenommen werden. Für die 
Rechtzeitigkeit des Widerrufs kommt es auf den Eingang bei der Gemeinde an. 

 
(4) Die Eintragungslisten sind bei der Gemeinde im Original einzureichen; sie 

werden auch nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgegeben. Der Ein-
gang der Listen wird mit Datum und Uhrzeit vermerkt. 

Der Antragsteller oder die vertretungsberechtigten Personen erhalten einen 
Empfangsnachweis. Die Gemeinde prüft unverzüglich, wie viele Eintragungen 
gültig und ungültig sind und ob die nach § 17 Abs. 1 ThürKO notwendige Anzahl 
von Eintragungen erreicht wurde und legt dem Gemeinderat unverzüglich das 
Bürgerbegehren zur Entscheidung über die Zulässigkeit vor. Der Gemeinderat 
entscheidet innerhalb von acht Wochen nach Einreichung der Eintragungslisten. 
Die Entscheidung des Gemeinderates über die Zulässigkeit des Bürgerbe-
gehrens ist öffentlich bekannt zu machen und den vertretungsberechtigten Per-
sonen des Bürgerbegehrens durch Verwaltungsakt zuzustellen. 

 
(5) Ist die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt, wird das gestellte Be-

gehren den Bürgern bei einem Bürgerentscheid zur Entscheidung in geheimer 
Abstimmung vorgelegt. Den Termin zur Abstimmung bestimmt die Rechtsauf-
sichtsbehörde im Benehmen mit der Gemeinde. Für die Abstimmung dürfen nur 
amtliche Stimmzettel verwendet werden. Diese müssen den Antrag im Wortlaut 
enthalten und so gestaltet sein, dass der Antrag mit „Ja“ oder „Nein“ beant-
wortet werden kann. Die Stimme darf nur auf „Ja“ oder „Nein“ lauten. Der 
Abstimmende kennzeichnet durch ein Kreuz oder auf andere Weise auf dem 
Stimmzettel, ob er den gestellten Antrag mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten will. 

 
(6) Der Bürgermeister leitet die Vorbereitung und Durchführung des Bürgerent-

scheids. Mit diesen Aufgaben kann auch ein Bediensteter der Gemeinde 
beauftragt werden. 

 
(7) Zur Feststellung des Abstimmungsergebnisses bildet der Bürgermeister einen 

Ausschuss. Dieser Ausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden 
und 4 weiteren von ihm bestellten Bürgern als Beisitzern. Im Übrigen ist für die 
Bildung von Stimmbezirken und von Abstimmungsvorständen § 5 Abs. 1 und 2 
ThürKWG sinngemäß anzuwenden. 

 
(8) Die Entscheidungen ergehen kostenfrei. 
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2. § 10 – Entschädigungen – Absatz 4, Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 

Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen 
und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der Durchführung der Wahlen am Wahl-
tag sowie erforderlichenfalls für den folgenden Tag (§ 38 Abs. 5 ThürKWO) je eine 
Entschädigung in Höhe von 16,00 EUR (§ 34 Abs. 2 ThürKWG). 

 
 
3. § 11 – Öffentliche Bekanntmachungen – Absatz 1, Satz 1 wird wie 

folgt geändert: 
 

Satzungen der Gemeinde werden durch Veröffentlichung im „Amtsblatt der Ver-
waltungsgemeinschaft Uder“, Einleger des Informationsblattes Höhberg Echo, be-
kannt gemacht. 

 
 
4. § 11 – Öffentliche Bekanntmachungen – nach Absatz 2 wird der 

folgende Absatz 3 angefügt: 
 

Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Absatz 1 Satz 1 festgelegten Form 
infolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so 
erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise durch Anschlag an den Verkündungstafeln 
gemäß Absatz 1, Satz 3. 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
 
1. § 1 Nummer 1 und 2 tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
2. § 1 Nummer 3 und 4 tritt am 1. Juli 2005 in Kraft. 
 
 
 
Schönhagen, 3. Juni 2005 
 
 
 
Stitz 
Bürgermeister (Siegel) 
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